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Mit dem vorliegenden Mandanten-Informationsbrief möchten wir Sie 
wieder über verschiedene interessante und aktuelle Themen informieren 
– ein bunter Strauß aus Praxisfragen, Rechtsprechung und Gesetzgebung. 
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1 Steuerliche Förderung von 
Forschung und Entwicklung (FuE) 

Innovationen bzw. Forschung und Ent-
wicklung (FuE) werden in Deutschland bis-
her steuerlich nicht gefördert. Damit bildet 
Deutschland unter den Industriestaaten 
(zusammen mit wenigen anderen, z.B. Bul-
garien, Schweden, Liechtenstein) eine Aus-
nahme. 

Kürzlich veröffentlichte das Bundesfinanz-
ministerium nun einen Gesetzesentwurf mit 
dem auch in Deutschland erstmals eine 
steuerliche Förderung von FuE geschaffen 
werden soll. Mit dem sog. 
„Forschungszulagengesetz – FZulG“ sollen 
vorrangig kleine und mittlere Unter-
nehmen dabei unterstützt werden, ver-
mehrt in eigene Forschung und Entwicklung 
zu investieren. Die Auswirkungen der För-
derung auf den Staatshaushalt werden auf 
mehr als 1 Mrd. EUR geschätzt. 

Begünstigte Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben 

Durch das Forschungszulagengesetz sollen 
folgende FuE-Vorhaben gefördert werden: 

- Grundlagenforschung 

- Industrielle Forschung 

- Experimentelle Forschung 

Voraussetzung ist jedoch, dass mit dem FuE-
Vorhaben erst nach dem Inkrafttreten des 
neuen Forschungszulagengesetzes be-
gonnen wird.  

Funktionsweise der steuerlichen Förde-
rung 

Als Förderung erhält der Antragsteller eine 
Zulage i.H.v. 25% auf die förderfähigen 
Aufwendungen. Förderfähige Aufwendung-
en sind die mit dem Faktor 1,2 multiplizier-
ten Arbeitslöhne der Arbeitnehmer, die mit 
FuE-Tätigkeiten in begünstigen FuE-Vorha-
ben betraut sind. 

Die Bemessungsgrundlage für die For-
schungszulage ist auf maximal 2 Mio. EUR 
gedeckelt. Inklusive weiterer staatlicher 
Beihilfen darf die Förderung je FuE-Vorha-
ben nicht mehr als 15 Mio. EUR betragen. 

Entwicklung des Gesetzgebungs-verfah-
rens 

Über den Verlauf des Gesetzgebungs-ver-
fahrens und Inkrafttreten werden wir Sie in 
den nächsten Mandanten-Infobriefen infor-
mieren. 
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2 Kein Steuerabzug bei Onlinewer-
bung 

Onlinewerbung z.B. in Form von Banner-
werbung oder Suchmaschinen-werbung ist 
für viele Unternehmen ein wichtiger Marke-
tingbestandteil. Für internetbasierte Ge-
schäftsmodelle ist sie essentiell. 

Einige Finanzämter insbesondere in Bayern, 
aber auch in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz vertraten seit kurzem die 
Auffassung, dass die Gebühren an ausländi-
sche Anbieter von Onlinewerbung (Google, 
Facebook und Co.) in Deutschland einem 
Steuerabzug i.H.v. 15% unterlägen (vgl. 
auch Mandanten-Informationsbrief vom 
1.3.2019, Punkt 5). Hintergrund war, dass 
die genannten Behörden bei der Onlinewer-
bung nicht länger von einer Dienstleistung, 
sondern von einer „Nutzungsüberlassung 
von Rechten und ähnlichen Erfahrungen“ 
ausgingen. In der Folge sahen sich betrof-
fene Unternehmen mit erheblichen (zum 
Teil existenzbedrohenden) Steuernachfor-
derungen konfrontiert. 

Dieser neuen Praxis einzelner Finanzämter 
wurde nun durch eine Erörterung der 
obersten Finanzbehörden des Bundes und 
der Länder beim Bundesfinanzministerium 
in Berlin ein jähes Ende bereitet. Dort setzte 
sich die Auffassung durch, dass bei Vergü-
tungen für Onlinewerbung kein Steuerabzug 
vorzunehmen sei. Dies teilte dann auch das 
Bayerische Finanzministerium in seiner 
Pressemitteilung vom 14.3.2019 zeitnah 
mit. Betroffene Unternehmen können also 
aufatmen! 

Es bleibt die Erkenntnis: Will man großen 
Internetkonzernen faire Steuerzahlungen in 
Deutschland abverlangen, so ist dies Auf-
gabe der Politik. Kreative Rechtsausle-
gungen durch die Finanzverwaltung sind 
insbesondere fehl am Platz, wenn die ei-
gentlich „unbeteiligten“ Kunden der Inter-
netkonzerne in Haftung genommen werden 
sollen. 

3 Beiträge zur gesetzlichen 
Unfallversicherung 

Die Beiträge, die ein pflichtversicherter oder 
ein nach § 6 SGB VII freiwillig versicherter 
Unternehmer (Einzelunternehmer oder Ge-
sellschafter einer Personengesellschaft) an 
die gesetzliche Unfallversicherung entrich-
tet, sind als Betriebsausgaben abzugsfähig. 
Werden Leistungen aus einer solchen Versi-
cherung bezogen, so gehören diese zu den 
Betriebseinnahmen. Die Betriebseinnahmen 
sind nach den Regelungen des § 3 Nr. 1 
Buchst. a Einkommensteuergesetz (EStG) 
steuerfrei. 

Wichtig: 

Das Abzugsverbot bei steuerfreien Einnah-
men gem. § 3 c Abs. 1 EStG greift in diesen 
Fällen nach Auffassung des BMF und der 
obersten Finanzbehörden der Länder nicht. 

4 Beiträge zur Praxisausfall-
versicherung 

Die steuerliche Rechtsprechung hat mehr-
mals entschieden, dass eine sogenannte 
Praxisausfallversicherung, die fortlaufende 
Betriebskosten im Falle einer Erkrankung 
des Betriebsinhabers erstattet, eine private 
Versicherung darstellt. 

Die Versicherungsleistung ist nicht zu 
versteuern. 

Umgekehrt sind insoweit die an die Versi-
cherung gezahlten Beiträge nicht als Be-
triebsausgaben abziehbar. 

Abgrenzung: 

Anders sind die evtl. mitversicherten Risi-
ken von Brand, Einbruch, Diebstahl oder 
Quarantäne zu beurteilen. Diese Risiken 
hängen mit dem Betrieb zusammen. 

Entsprechende Leistungen der Versicherung 
sind damit Betriebseinnahmen, die Versi-
cherungsbeiträge können insoweit als Be-
triebsausgaben abgezogen werden. 
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5 Überlassung (Elektro)Fahrräder an 
Mitarbeiter 

Seit dem 1.1.2019 ist die Überlassung von 
Fahrrädern an Arbeitnehmer zur privaten 
Nutzung einkommensteuerfrei. Vorausset-
zung ist, dass die Überlassung zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-
folgt und das Fahrrad darf kein Kraftfahr-
zeug im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 
Satz 2 EStG sein. 

Aktuell ist die Regelung auf die Jahre 2019 – 
2021 befristet. An einer Ausweitung der 
zeitlichen Anwendung wird gerade gearbei-
tet. 

Vorsicht: 

Die Steuerfreiheit gilt derzeit nicht bei der 
Umsatzsteuer. Sollte hier eine Änderung zu 
Gunsten der Arbeitgeber eintreten, werden 
wir Sie unverzüglich informieren. 

Keine Anrechnung auf die Entfernungs-
pauschale 

Der steuerfreie geldwerte Vorteil ist nicht 
auf die Entfernungspauschale anzurechnen. 

Achtung bei Gesellschafter-Geschäfts-
führer 

Diese Regelung gilt für alle Arbeitnehmer. 
Somit auch für die Gesellschafter-Ge-
schäftsführer einer GmbH. Sollte aber aus-
schließlich der Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer ein Dienstfahrrad zur privaten Nutzung 
gestellt bekommen, dann ist Vorsicht gebo-
ten. Es könnte eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung ausgelöst werden. 

Welche Fahrräder sind begünstigt? 

Nach dem Gesetzeswortlaut wäre der geld-
werte Vorteil nur steuerfrei, wenn die An-
schaffung des Fahrrads nach dem 
31.12.2018 erfolgt. 

Hier kommt eine Erleichterung: In den 
gleich lautenden Erlassen vom 13.3.2019 ist 
die Regelung enthalten, dass es bei Überlas-
sung an einen Arbeitnehmer nicht auf den 
Anschaffungszeitpunkt sondern auf den 
erstmaligen Überlassungszeitpunkt an-
kommt. Dies bedeutet, dass es bei einer ab 
1.1.2019 erstmaligen Überlassung eines vor 

dem 1.1.2019 angeschafften Fahrrads an 
einen Arbeitnehmer zur Steuerfreiheit 
kommt. 

Es bleibt aber beim steuerpflichtigen geld-
werten Vorteil (alte Regelung), wenn das 
(Elektro)Fahrrad bereits vor dem 1.1.2019 
zur privaten Nutzung überlassen wurde. 

6 Kfz-Überlassung bei Minijobs nicht 
üblich 

Der Bundesfinanzhof hat mit dem Urteil 
vom 10.10.2018, X R 44/17 nochmals bestä-
tigt, dass die Kfz-Überlassung bei Minijobs 
(geringfügig Beschäftigten) nicht fremd-
üblich sei und deswegen unter nahe-ste-
henden Personen nicht anzuerkennen sei. 
Dadurch ist dem gesamten Dienstverhältnis 
die steuerliche Anerkennung zu versagen – 
kein Betriebsausgabenabzug 

Fazit 

Aufgrund der ablehnenden steuerlichen 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu 
Kfz-Gestellung bei Minijobbern, der Nach-
teile über § 107 GewO und des nicht mehr 
kalkulierbaren Aufwands (bezogen auf die 
private Kfz-Nutzung) ist von Pkw-Überlas-
sungen an 

- Mini-Jobber 

- Beschäftigte in der Gleitzone (ab 

1.7.2019 Übergangsbereich) 

- Mitarbeiter, bei denen der Netto-

Lohn nach Abzug eines möglichen 

Sachbezugs unter der Pfändungs-

grenze liegt 

dringend abzuraten. 

Dies sowohl bezogen auf nahestehende Per-
sonen als auch bei familienfremden Arbeit-
nehmern. 

Weiteres neues Problem bei Minijobs 

Wird die Nutzungsüberlassung im Rahmen 
des Minijobs ertragsteuerlich nicht aner-
kannt, so will die Finanzverwaltung nun 
auch den Vorsteuerabzug aus der Anschaf-
fung des Pkw versagen! Diese Rechtsfrage 
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liegt derzeit unter dem Az. V R 31/18 beim 
Bundesfinanzhof. 

7 Umsatzsteuerfreiheit bei 
Fahrschulen verwehrt 

Seit längerem war streitig, ob Unterrichts-
leistungen von Fahrschulen der Umsatz-
steuer unterliegen. Der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) hat den Streit nun vor 
Kurzem entschieden und eine Umsatz-
steuerpflicht bejaht. 

Hintergrund 

Die Finanzbehörden gewähren eine Steuer-
befreiung für Unterrichtsleistungen nur, 
wenn die zuständige Landesbehörde be-
scheinigt, dass sie auf einen Beruf oder eine 
staatliche Prüfung ordnungsgemäß vorbe-
reiten. Sie stützen sich dabei auf geltendes 
nationales Recht. 

Nach (höherrangigem) europäischem Recht 
ist von „…Privatlehrern erteilter Schul- und 
Hochschulunterricht…“ aber unabhängig 
von irgendwelchen Bescheinigungen steu-
erbefreit. Welche Leistungen hierunter im 
Einzelnen fallen ist strittig. Beispielsweise 
wurde die Steuerbefreiung für folgende 
Unterrichtsleistungen von Finanzgerichten 
im jeweiligen Einzelfall bereits anerkannt: 

- Musikunterricht 

- Schwimmkurse 

Urteil des EuGH 

Der EuGH urteilte nun, dass Fahrunterricht 
einer Fahrschule im Hinblick auf den Er-
werb der Führerscheinklassen B und C1 
nicht steuerbefreit ist. Anders als beim 
Schul- und Hochschulunterricht gehe es 
beim Fahrschulunterricht nicht um die 
„…Vermittlung, Vertiefung und Entwicklung 
von Kenntnissen und Fähigkeiten in Bezug 
auf ein breites und vielfältiges Spektrum 
von Stoffen“. Es handele sich demgegenüber 
um einen (zu) spezialisierten Unterricht. 

Folgewirkung 

Das Urteil hat auch Auswirkungen auf viele 
andere Unternehmen, die unterrichtend 
tätig sind (z.B. Bereiche: Musik, Tanz, 

Schwimmen, Sprachen). Maßgebend ist 
nach Ansicht des EuGH wohl, ob der Unter-
richt des Unternehmens mit dem an einer 
allgemeinbildenden Schule (Grundschule, 
weiterführende Schule, Hochschule) ver-
gleichbar ist. Demnach ist eine individuelle 
Prüfung im jeweiligen Einzelfall erforder-
lich. Detaillierte Lehrpläne, ausge-arbeitete 
Unterrichtskonzepte u.ä. (wie an allgemein-
bildenden Schulen) können hier hilfreich 
sein. 

8 Zuordnungsfrist bei gemischt 
genutzten Gegenständen 

Bei gemischt genutzten Gegenständen (teil-
weise unternehmerisch, teilweise privat) 
hat der Unternehmer ein umsatz-steuer-
liches Zuordnungswahlrecht. Er kann den 
Gegenstand vollständig oder teilweise oder 
gar nicht seinem umsatzsteuerlichen Unter-
nehmensvermögen zuordnen.  

Die Zuordnung muss zeitnah erfolgen. Eine 
zeitnahe gesonderte Dokumentation der 
Zuordnungsentscheidung war bisher bis 
zum 31.5. des Folgejahres der Investition 
gegeben. Dies wurde nun für die Investitio-
nen ab 2018 verlängert. Eine zeitnahe Zu-
ordnungsentscheidung (incl. Dokumenta-
tion) ist gegeben, wenn diese bis zum 31.7. 
des Folgejahres der Investition erfolgt. 

Wichtig ist diese Regelung vor allem bei 
Investitionen in 

- Blockheizkraftwerke 

- Photovoltaikanlagen 

- Gebäude 

- Pkw 
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9 Marktstammdatenregister – 
Registrierungspflicht von 
Photovoltaikanlagen usw. 

Das Marktstammdatenregister hat seinen 
Betrieb aufgenommen. Dies bedeutet nun, 
dass Anlagenbetreiber sich selbst und die 
Anlage, die sie betreiben, registrieren müs-
sen. Die Registrierung ist für sämtliche 
Stromerzeugungs-Anlagen verpflichtend, 
unabhängig davon, ob sie eine Förderung 
nach dem EEG oder nach dem KWKG erhal-
ten und unabhängig vom Inbetrieb-
nahmedatum. 

Diese Pflichten gelten auch dann, wenn die 
Anlage bereits in einem anderen Register 
der Bundesnetzagentur registriert wurde. 

Somit fallen unter die Registrierungspflicht 
auch Photovoltaikanlagen – egal wie groß 
oder klein. Zudem sind auch Stromspeicher 
registrierungspflichtig. 

Sollten die Registrierungspflichten verletzt 
werden, kann es zur Kürzung der Vergü-
tungsansprüche kommen. 

Die Registrierung hat zu erfolgen unter: 

https://www.marktstammdatenregister.de
/MaStR 

10 Weitere Informationen 

Die vorstehenden Ausführungen und Bei-
träge sind nach bestem Wissen und Kennt-
nisstand verfasst worden. Es handelt sich 
nicht um abschließende Informationen und 
ersetzt keine Beratung. Eine Haftung für den 
Inhalt dieses Informationsbriefs kann daher 
nicht übernommen werden. 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und ande-
ren Themen. 

Bitte vereinbaren Sie bei Interesse einen 
Besprechungstermin. Wir analysieren indi-
viduell Ihre persönliche Situation, zeigen 
Ihnen Vor- und Nachteile auf und geben 
Ihnen 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR

